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Einleitung

Nachstehender Aufsatz stellt zunächst anhand einiger Leitfragen wissen-
schaftliche Betrachtungsperspektiven auf das Thema der Verankerung und
Regulierung demografiebezogener Themenfelder vor. In einem zweiten
Teil wird erhellt, was aus Sicht der Wissenschaft und der Betriebe zum De-
mografiemanagement1 gehört. Damit sollen diagnostische wie umset-
zungsorientierte Maßnahmen in den Blick genommen werden, die verbrei-
tet auf einen inzwischen auch in seiner Dringlichkeit wahrgenommenen
Handlungsbedarf reagieren und deshalb tätigkeits- und branchenübergrei-
fend als bedeutsam angesehen werden. Diese sind unabhängig von Maß-
nahmen zu sehen, die auf tätigkeits- bzw. branchenspezifische Herausfor-
derungen reagieren. Ein dritter Abschnitt zeigt Beispiele aus Tarifverträgen
und Betriebsvereinbarungen, sowie letztlich nicht zustande gekommene
Regulierungsansätze und resümiert den Forschungsstand. Im vierten Teil
wird eine zusammenfassende Deutung zum Stand der Umsetzung betrieb-
licher Demografiepolitik über Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
versucht, und abschließend werden einige tarifpolitische Perspektiven und
Handlungsempfehlungen aufgezeigt.

Leitfragen und Vorüberlegungen:

Welche Themenfelder geraten unter dem Label „Demografie-bezogener
Handlungsbedarf“ ins Blickfeld, und welchen wird jeweils ein besonderer
Handlungsbedarf zugemessen?

Der Fokus besteht hier in den identifizierten Herausforderungen und Auf-
gaben für die Politik, für Unternehmen und, noch etwas genauer, für Fir-
menleitungen, Personalverantwortliche und Mitarbeitervertretungen, so-
wie für Personen in unterschiedlichen Tätigkeits- und Lebensweltbedin-
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gungen. Der Zweck der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist hierbei,
die jeweiligen Deutungsrahmen („frames“)2 herauszuarbeiten. Angenom-
men werden darf, dass in diese neben je eigenen Interessenlagen auch un-
terschiedliche Fachlichkeiten und Kenntnisse im Personal- und Demogra-
fiemanagementbereich, (betriebs-)sozialisatorische Erfahrungen, aktuell als
bedeutsam eingestufter Handlungsbedarf, sowie eine Einschätzung von Er-
folgswahrscheinlichkeiten, Aufwand und Ertrag einzelner Maßnahmen
und Maßnahmenstränge mit eingehen.

Welche Handlungsfelder erachten Tarifparteien nach ihren Erfahrungs-
werten für weitestgehend branchenweit tarifpolitisch gestaltbar und für
Firmen unterschiedlicher Größe, Fachkompetenz und ökonomischer
Situation anwendbar?

Hierbei besteht der wissenschaftliche Auftrag darin, einzelne beschlossene
Tarifverträge beispielhaft mit einem branchendifferenzierenden und Un-
terschiede einfangenden Blick zu analysieren. Es sind ferner Veränderun-
gen im Zeitverlauf im Sinne von Weiterentwicklungen, Paradigmenwan-
deln bis -wechseln und ggf. auch aufgegebene Ziele und Maßnahmen her-
auszuarbeiten, sowie Schubladenentwürfe und gescheiterte/nicht beschlos-
sene Vorhaben ebenso mit zu betrachten, wie Einschätzungen beteiligter
Akteure inklusive eines Zukunftsausblicks zumindest selektiv mit einzube-
ziehen. Angenommen werden darf hierbei, dass Tarifverträge Kompromis-
se darstellen zwischen in Teilbereichen divergenten Interessenlagen, und
dass Themenfelder mehr Chancen auf Durchsetzung haben, die von meh-
reren Seiten als wichtig und zugleich mit vorhandenen Ressourcen (Perso-
nal, Know-how, Geld) als machbar erachtet werden. Umgekehrt dürften es
all diejenigen Handlungsfelder schwer haben, die als personal-, wissens-
und/oder kostenintensiv eingeschätzt werden, und/oder deren Erfolgs-
wahrscheinlichkeit und/oder Kosten-Nutzen-Relation als unsicher bis
schlecht erscheint. Handlungsfelder, die jeweils nur oder zumindest ganz
überwiegend einer anderen Interessengruppe wichtig erscheinen, einem
selbst aber nicht, dürften dann eine Chance auf Durchsetzung haben,
wenn sie Teil einer Verhandlungsmasse über Paketlösungen sind.
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Bei welchen Themenfeldern besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die
anvisierten Maßnahmen auch in hinreichender Qualität realisiert werden
und den erwarteten Nutzen bringen dürften?

Diese Frage zielt zum einen auf das gegenseitige Vertrauen der Verhand-
lungspartner*innen in den jeweiligen Umsetzungswillen, aber auch auf
eine Kompetenzeinschätzung der Umsetzungsakteur*innen ab. Und um-
gekehrt ist zu fragen, wo mit welchen Umsetzungswiderständen zu rech-
nen ist, und wie diese konstruktiv bearbeitet werden könnten. Es ist zu er-
warten, dass einerseits betriebsindividuell mehr möglich erscheint als auf
Tarifvertragsebene, und andererseits, dass nur ein Teil der State-of-the-art-
Maßnahmen im eigenen Betrieb als umsetzbar eingestuft und fixiert wird.
Ressourcenschwächere Unternehmen orientieren sich fallweise an einzel-
nen tarifvertraglichen Regelungen, haben aber möglicherweise selbst den
Tarifvertrag nicht unterzeichnet oder sich einer anderen Tarifgemeinschaft
mit abgeschwächten Standards angeschlossen3. Aufgabe der Wissenschaft
ist es schließlich, anhand der Befragung betrieblicher Akteure derartige Re-
gelungen und deren Umsetzung in Erfahrung zu bringen. Tarifpoliti-
ker*innen sowohl von Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite haben derartige
Vorhaben und Unterschiede zwischen Vorreitern und Nachzüglern/
Abweichenden mit im Blick, und entwickeln entsprechende Ausnahme-
klauseln. Zugleich werden Regelungen möglichst ausnahmslos für alle de-
finiert und es werden Auffangregeln entworfen, die dann Gültigkeit erlan-
gen, wenn vorgesehene Angebote bzw. Gestaltungsmöglichkeiten (bei-
spielsweise zur Nutzung eines Demografiefonds) nicht realisiert werden
sollten. Unter den Aspekten der Legitimation, der Rücksicht auf kleinere
und ressourcenärmere Betriebe und des Schutzes vor Überforderung müs-
sen tarifpolitische Akteure Komplexität einhegen, mutmaßliche Umset-
zungshürden antizipieren und Unterstützungsmöglichkeiten eruieren. Al-
le Fragen der Umsetzung im betrieblichen Alltag inklusive der Probleme
sind zu berücksichtigen, die das Herstellen der individuellen Einzelfallge-
rechtigkeit bei der Umsetzung aufwirft, wenn beispielsweise jeweils kom-
plexe Anspruchsvoraussetzungen geprüft, entschieden und gerechtfertigt
werden müssen. Zu beachten ist hier insofern die Schnittstelle vom Alters-
und Alternsmanagement zum Diversity Management, als neben „Maßnah-
men für Ältere“ weitere einzelpersonen- und gruppenbezogene Bedürfnis-
se treten.
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Welche Handlungsfelder und welche Maßnahmen wurden mit welchem
Erfolg bearbeitet, und welche haben sich in der Umsetzung als suboptimal,
hürdenreich und sperrig erwiesen und zeigen Nachsteuerungsbedarf auf?

Aus wissenschaftlicher Sicht wären hier das Zusammenspiel der Einzel-
maßnahmen und deren Integration zu einem System ebenso als wün-
schenswert zu betrachten wie Lernanregungen und Vorbilder, sowie eine
Prozessentwicklung hin zu einem sog. „Lernenden System“ mit einzelfall-
unabhängigen Regelungen, Routinen und Kompetenzen. Angesichts einer
je nach betriebsindividuellen Besonderheiten wie unterschiedlicher Res-
sourcenausstattung zu erwartenden Streubreite hinsichtlich der Umset-
zungserfolge in den jeweiligen Handlungsfeldern wie im Demografiema-
nagement insgesamt suchen die – selbst sich wiederum in heterogene Teil-
disziplinen wie Arbeitswissenschaft, Arbeitsmedizin, Industriesoziologie
usw. differenzierende und teils arbeitgeber- und teils arbeitnehmernähere
− Wissenschaft und Berater*innenlandschaft üblicherweise nach umset-
zungsbegünstigenden und -hemmenden Faktoren. Daraus resultieren Be-
strebungen, generalisierbare Umsetzungsempfehlungen, Handlungskon-
zepte und Stufenmodelle, sowie Unterstützungsangebote durch Dritte her-
auszuarbeiten. Dies soll anhand guter Praxisbeispiele und Befragungen be-
teiligter Entscheidungs- wie operativer Akteure sowie Maßnahmenbetrof-
fener erfolgen.

Welche Diskrepanzen bestehen zwischen den Fachdiskursen in der
Wissenschaft und den einschlägigen Fachinstitutionen (wie BAuA,
Sozialversicherungen etc.) einerseits, und andererseits der betrieblichen
Realität, und wie erklären sie sich?

Dies zu hinterfragen hat sich für das Verständnis betrieblichen Handelns
als besonders hilfreich erwiesen, insofern es zutage gefördert hat, dass dor-
tiges Agieren eben im Regelfall gerade nicht von der Theorie und dem
Buchwissen zur Praxis verläuft, sondern sich häufig aus konkretem Hand-
lungsbedarf vor Ort und der Bearbeitung anstehender Einzelfälle ergibt,
woraus entgegen dem Idealfall aber nicht zwangsläufig systemische Lern-
prozesse entstehen. In der Realität der Tarifpolitik würde man hier von
„Prozesstarifverträgen“ sprechen, d.h. in aufeinander bezogenen Stufen
entlang einer längeren, die Gültigkeitsdauer einzelner Tarifverträge deut-
lich überschreitenden Zeitschiene sollen Handlungssysteme und Kompe-
tenzen iterativ aufgebaut werden. Ein solches Vorgehen ist auch als ein Si-
gnal dafür zu verstehen, dass Akteuren, die eher eine Minimalumsetzung
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anvisieren, von vornherein klar sein dürfte, dass sie diese ersten festge-
schriebenen Stufen im Kontext eines längeren Weges sehen und als Impul-
se zu weiterreichendem Handeln (mit hierzu nötigen Fachkompetenzen)
deuten sollten. Im nachstehenden empirisch begründeten Entwicklungs-
modell (Abbildung 1) ist zu erkennen, auf welchen unterschiedlichen Ist-
Stufen sich einzelne Betriebe aktuell befinden, und wohin sie sich entwi-
ckeln könnten.

Modell Reifegrad des Demografiemanagements im Betrieb

 

Quelle: eigene Darstellung 2020

Welche Heterogenität an Aufgabenstellungen und Prämissen ergibt sich aus
Tätigkeits- und Branchenunterschieden?

Die erkennbaren Differenzen erklären mit, weshalb es einerseits der Kon-
kretisierung bestimmter Regulierungsbereiche in Betriebsvereinbarungen
bedarf, und weshalb andererseits manche Regelungen auf Konzernebene
nicht für alle Unternehmensteile bzw. auch Personengruppen übernom-
men werden4. Anhand der Abbildung 1 oben lässt sich feststellen, wo der
jeweilige Betrieb oder Betriebsteil momentan steht, und wohin er sich im
nächsten Schritt mutmaßlich entwickeln dürfte. Die Schritte 1 bis 4 sind
der übliche Entwicklungsweg, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich
ein Unternehmen ambitionierte Ziele setzt und gleich Phase drei oder vier
anvisiert. Das Modell soll zugleich dafür sensibilisieren, dass es für einen
noch kaum geregelten Bereich mit erst minimalen Personalressourcen und

Abbildung 1:
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Qualitätsstandards „Guter Arbeit“ schon ein enormer und nur mit großen
Anstrengungen zu erreichender Fortschritt sein könnte, auf Stufe 1 oder 2
zu kommen, und es möglicherweise leichter für ein Unternehmen mit
langjähriger Erfahrung in anspruchsvoller Personalarbeit ist, seinen höhe-
ren Stand (z.B. Phase 3) zu halten oder noch auszubauen.

Eingebettet sind obige Fragen in einen Kontext, der in systemverglei-
chender Perspektive deutlich macht, dass in dem Moment, wo korporatis-
tische Aushandlungssysteme zwischen dem Staat und den Verbandsakteu-
ren des Arbeitsmarktes schwächer werden oder gar nicht (mehr) existieren,
die Aushandlungsebenen der Tarifverträge bzw. der Betriebsvereinbarun-
gen an Bedeutung für eine sozialpolitische Absicherung zunehmen5. Um-
gekehrt wäre in einem Land wie Österreich als einem prototypischen neo-
korporatistischen Land das tripartistische Verhandlungssystem zwischen
dem Staat und den sog. „Sozialpartnern“ auf der jeweiligen föderativen
Ebene die erste Adresse, über die die jeweilige sozialpolitische Rahmenset-
zung erfolgen müsste.

In Deutschland nahm die Bedeutung der betrieblichen Altersvorsorge
(neben der privaten) mit der prozentualen Absenkung der Rentenrelation
zum vorherigen Erwerbseinkommen zu6.

Demografiemanagement aus wissenschaftlicher und betrieblicher Warte

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, was wichtige demogra-
fiebezogene Erkenntnisse für Firmen sind, und welche Handlungsfelder
und Instrumente diesbezüglich zum Einsatz kommen sollen. Die Erkennt-
nisse sind dabei zweigeteilt, d. h. es geht einmal um die Befunde des Fach-
diskurses, also darum, was von Expert*innenseite für relevant erachtet
wird, um Firmen demografiefest zu machen, und zum anderen, wo sich –
auf Basis konkreter betriebs- und abteilungsbezogener Daten und deren
Deutung inklusive einer strategischen Vorschau – welcher konkrete Hand-
lungsbedarf zeigt, und wie dieser angegangen werden soll. Wenn der wis-
senschaftliche Diskurs auf der betrieblichen Ebene Wirkmächtigkeit ent-
falten soll, muss er folglich mit den konkreten betrieblichen Zahlen, Rah-
menbedingungen und Handlungsmöglichkeiten eng verzahnt werden. Da
die Entscheidung über die Maßnahmen den (tarif-)betrieblichen Akteuren
und eben gerade nicht der Wissenschaft obliegt, kommt der Wissenschaft
eine beratende und Einfluss nehmende Funktion, aber keine Entschei-
dungs- und Festlegungskompetenz zu. In den vergangenen 20 Jahren
konnte die Wissenschaft
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1. generalisierte Modelle mit klaren Handlungsfeldern entwickeln, die in
ihrem Zusammenspiel und in ihrer Zusammenschau ein „Demografie-
management“ umreißen. Diese Modelle sind einerseits abstrakt genug,
um ubiquitär Verwendung finden zu können, und andererseits wiede-
rum konkret genug, um zumindest die groben Handlungsfelder vorzu-
geben und deren Zusammenhang aufzuzeigen. Wichtigstes diesbezüg-
liches Modell ist das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ von Juhani Ilmarinen
und Jürgen Tempel (2013). Weiterhin wichtig sind das Konzept der dif-
ferenziellen Arbeitsgestaltung (Ulich 2016) oder das auf dem Arbeitsfä-
higkeitsansatz aufbauende AGE-Management-Konzept (Hafesbrink &
Krause 2017).

2. in Kooperation mit Institutionen wie der BAuA, der Initiative Neue
Qualität der Arbeit (INQA), PsyGA, dem Demografieberaternetzwerk
ddn, zahlreichen kleineren und größeren Forschungs- und Beratungsin-
stituten Instrumente und Handlungskonzepte bereitstellen, deren An-
wendung teils umstritten (Arbeitsbewältigungsindex/Work Ability In-
dex), teils tarifvertraglich verordnet (Altersstrukturanalysen mit Vor-
schau) und teils sogar gesetzlich vorgeschrieben ist (betriebliches Ein-
gliederungsmanagement). Angestrebt ist hierbei von Wissenschaftsseite
die Ausweitung sowie auch die zielführende Anwendung der Tools auf
möglichst alle Branchen und Personenkreise bis hin zu Langzeitarbeits-
losen.

3. Akteure aus Politik und Verwaltungen dazu motivieren, Mittel für For-
schungen und Umsetzungen entsprechender Erkenntnisse (z.B. als re-
gionale und/oder betriebsbezogene Demografieberatung) bereitzustel-
len, wobei manchmal aber lange nicht immer der – oftmals angemahn-
te − Übergang von einer temporären Projektförderung zu einer verste-
tigten Regelförderung gelang.

4. spezifische Herausforderungen in Regelungsbereichen, Branchen und
Tätigkeitsfeldern untersuchen, und auf dieser Basis Handlungsbedarf
aufzeigen, Regulierungsvorschläge machen und Transfermöglichkeiten
in andere Branchen aufzeigen.

5. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerakteure bei der Formulierung tarifpoli-
tischer Anliegen und der Verankerung in Tarifverträgen und Betriebs-
vereinbarungen unterstützen, wobei diese Kooperation von Wissen-
schafts- wie von Betriebsseite teils als Holschuld und teils als Bring-
schuld gesehen und entsprechend nachfrage- oder angebotsseitig einge-
leitet wurde.

Aus betrieblicher Sicht zeigen sich unter der Rubrik „Demografiemanage-
ment“, die für viele Betriebe bis heute keine oder zumindest keine klare
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Kategorie ist, weshalb sie lieber bei den traditionellen Aufgaben des Perso-
nalmanagements bleiben und diese auch nicht speziell unter dem Altersfo-
kus sehen7, insbesondere folgende Aufgaben:
1. sich einen systematischen Überblick darüber zu verschaffen, wer wann

vermutlich in Rente gehen wird, und was das für den Betrieb und sei-
ne Altersstruktur bedeutet. Damit einher gehen Überlegungen, welche
Aufgaben auf wen übertragen werden können und sollen, was hin-
sichtlich der Anforderungsprofile für Nachfolger*innen beibehalten
und was modifiziert werden soll, und woher die Nachfolger*innen re-
krutiert werden könnten. Bei Altersstrukturanalysen ist eine Differen-
zierung nach Arbeitsbereichen und Funktionen nötig, da es beispiels-
weise sein könnte, dass alle Meister*innen eines kleinen Betriebes
schon knapp 60 sind, ohne dass die ganzen Teams überaltert sein
müssten.

2. das Gewinnen von Nachwuchskräften, teils durch eigene Ausbildung
und teils durch Rekrutieren (vor allem akademisch gebildeter Perso-
nen) am Markt, sowie das Halten von Beschäftigten.

3. Überlegen, was mit leistungsgewandelten Personen geschehen könn-
te8, angesichts verstellter Optionen der Frühverrentung. Zu denken ist
hier an Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsteilung in
Teams, der Verbreiterung der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten durch
Weiterbildungen und Job-Rotation (auch z.B. zwischen Komponen-
ten- oder Vorfertigung im Betrieb und Arbeiten beim Kunden), Job
Enrichment und Job Enlargement (Arbeiten in selbstorganisierten
Teams mit ganzheitlicheren Arbeitsgängen, gegenseitiger Vertretungs-
möglichkeit, und immer wieder neu vereinbarter Arbeitsteilung), der
Schaffung weniger beanspruchender aber kompetenzadäquater Forma-
te (ohne Stigmatisierung und Diskriminierung derjenigen, die in die-
sen Formaten arbeiten), sowie des Zusammenspiels von Erfahrungs-
wissen und neuen Ausbildungsinhalten und Fachkompetenzen Jünge-
rer.9

4. Vor allem bei größeren Firmen stellt sich die Frage, was getan werden
könnte, um präventiv die Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft zu
erhalten. Hierbei zeigt sich, unterhalb dieses tarifpartnerübergreifen-
den Konsenses eine unterschiedliche Fokussierung, die mit gewisser
Vorsicht so zu deuten ist, dass in manchen Branchen wie Metall auch
auf Gewerkschaftsseite sowie überwiegend auf Arbeitgeberseite ein
starkes Augenmerk auf Weiterbildung gerichtet ist, während das The-
ma der Belastungsreduktion und des altersgerechten Arbeitens vielfach
immer noch vor allem ein Arbeitnehmeranliegen ist und sich Arbeit-
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geber*innen nicht unbedingt dafür zuständig sehen, und eher fürch-
ten, hier ob schwammiger Grenzziehungen ein Einfallstor für vielerlei
Wünsche und unkontrollierbare Folgekosten zu bekommen.10 Im Be-
reich des Gesundheitsmanagements bzw. betrieblicher Gesundheits-
förderung hebt die Arbeitgeberseite tendenziell stärker auf Verhal-
tensprävention und die Arbeitnehmerseite eher auf verhältnispräventi-
ve Bemühungen ab. Belastungsbezogene Auseinandersetzungen kön-
nen von Gewerkschaftsseite auch zum individuellen Empowerment
und zum politischen Agenda Setting genutzt werden11.

5. Regelungen entwickeln zur Linderung, Kompensation und zu Tätig-
keitswechseln zur Bewältigung berufstypischer Herausforderungen,
zum Schutz vor Überforderung und zur Regeneration und insgesamt
zum Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Beispiele hierfür
sind u.a.
‒ körperlich anstrengendes Arbeiten (schweres Heben und Tragen

bspw. beim Flughafen-Bodenpersonal, bei Dachdeckern und Pflas-
terern, diversen Pflegetätigkeiten gerade auch in der häuslichen
Pflege; häufige Nachtschichten),

‒ Exposition gegenüber Hitze/Kälte/Feuchtigkeit/Witterungsbedin-
gungen (Baustellenberufe, Zustellung, Arbeit in Kühllagern),

‒ psychisch stark belastende Tätigkeiten (z.B. Beschwerdemanage-
ment, Erziehungsberufe, Callcenter, Notärzte, Piloten, Pflegekräf-
te in Unterbesetzung, Tätigkeiten mit Anteilen an Emotionsar-
beit12 von Steward*ess bis Bedienung),

‒ olfaktorische Belastungen (Abfallverwertung, Schlachthof, Tier-
futterproduktion, Tierkörperverwertung),

‒ permanente Freundlichkeitserwartungen (z.B. Flugbegleiter*in-
nen, Supermarktkassierer*innen, Service-Kräfte in Hotel & Gas-
tro),

‒ Arbeiten in oft aversivem Kundenumfeld (Polizei, Ordnerdienste,
Zugbegleiter*innen und Bahn-Infopoint-Beschäftigte, Arbeitsver-
waltung).

6. Der Aufbau von Gesundheitsressourcen, der u.a. der Kompensation
(oft unabänderlicher) o.g. tätigkeitsspezifischer Belastungen dient.
Eine Abmilderung und ein Ausgleich ungünstiger Arbeitsbedingun-
gen reduzieren den Krankenstand und die Fluktuationsquote. Trotz
bekannt hoher Belastungen und Schwierigkeiten, hinreichend Perso-
nal zu rekrutieren, sind in einigen Branchen leider selbst kleine Ver-
besserungen oft nur um den Preis harter Auseinandersetzungen zwi-
schen den Tarifparteien zu haben (Beispiel Krankenhauspersonal).
Von Gewerkschaftsseite wird perspektivisch betont, dass es ihnen ein
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Anliegen ist, die Kolleg*innen nicht nur „gesund bis zur Rente“ zu er-
halten, sondern sie auch noch gerne „gesund in der Rente“ sehen zu
wollen13.

7. das Management lebensweltlicher Herausforderungen, die die Verfüg-
barkeit für die Erwerbsarbeit beeinträchtigen, wie Kinderbetreuung
(vor allem in Ferien und Randzeiten) und Pflegeaufgaben, was i.d.R.
durch Arbeitszeitreduktion bzw. temporäre Freistellungen über indivi-
duelle Vereinbarungen gelöst wird. Eine Unterstützung der Care-Auf-
gaben selbst und eine generelle Verbesserung der Vereinbarkeitsarran-
gements wird nur von einer Minderheit der Betriebe14 als Firmenauf-
gabe gesehen – und wenn, dann eher von größeren und von Unterneh-
men mit hohem Frauenbeschäftigtenanteil. Punkt 7 zeigt die Notwen-
digkeit der Erweiterung vom „Altersmanagement“ zum „Lebenspha-
senmanagement“15, und weitet den Blick dafür, dass die genannten
Care-Aufgaben in unterschiedlichem kalendarischem Alter eintreten
können. Interessant ist diesbezüglich die Beobachtung, dass sich hier
ein Feld für „Employer Branding“ zeigt. Dieser Vorteil bleibt allerdings
nur solange erhalten, bis diesbezügliche Bemühungen überall zum
Standard betrieblicher Leistungen zählen, und nicht mehr nur in Be-
triebsvereinbarungen, sondern in generellen Tarifverträgen ihren Nie-
derschlag finden. Für Firmen mit besserem Vereinbarkeitsarrange-
ment zeigt sich, dass dadurch familienbedingte Auszeiten signifikant
reduziert werden können, da Beschäftigte früher aus Elternphasen zu-
rückkehren16.

8. Bemühungen zum Erhalt und zur Stärkung des psychologischen Ar-
beitsvertrages. Hierzu zählen, neben betrieblichen Feiern und Ausflü-
gen, die es meist auch in kleineren Betrieben gibt, Führungstrainings
und Bemühungen zur Humanisierung der Arbeitswelt, in der Hoff-
nung im Gegenzug ebenfalls mehr Engagement und Einsatzflexibilität
der Beschäftigten zu bekommen. Unterstützung bei der Stressbewälti-
gung und bei der Linderung von Belastungsfolgen einseitiger Körper-
haltungen dienen sowohl dem Commitment wie der Reduktion von
Fehltagen, wobei festzustellen ist, dass zwischen gesundheitsorientier-
ten Maßnahmen und Mitarbeiterzufriedenheit bzw. -gesundheit kein
unikausaler, sondern eher ein vermittelter Zusammenhang besteht,
bei dem sich die intendierte Botschaft der Maßnahmenverantwortli-
chen und die Wahrnehmung durch deren Adressaten durchaus unter-
scheiden können. Bei den Maßnahmen ist insbesondere wichtig, dass
diese partizipativ konfiguriert und dadurch legitimiert wurden.

9. Kompensation ausgelaufener Vorruhestandsmöglichkeiten durch un-
ternehmenseigene Ansparmodelle. Ein Teil des Lohns wird dabei in
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einen Fonds einbezahlt, aus dem für eine Übergangszeit eine Arbeits-
zeitreduktion und am Ende ein vorzeitiger Ruhestand finanziert wer-
den können. (Beispiel: Post). Aus Arbeitnehmersicht ist dabei wichtig,
dass die Zeit vor dem vorgezogenen Ruhestand nicht mit allzu großem
Gehaltsverzicht einhergeht, und dass sich der vorgezogene Altersüber-
tritt nicht zu rentenmindernd auswirkt. Wichtig scheint hier der Hin-
weis, dass zwar viele Ökonomen und Alter(n)swissenschaftler*innen
das Ziel eines prolongierten Erwerbslebens für alternativlos halten, das
Meinungsspektrum der Belegschaften hierzu jedoch breit streut: Wo
die einen den vorgezogenen Ruhestand herbeisehnen (insbesondere in
Umstrukturierungsphasen mit hohen Lernherausforderungen), wollen
andere nochmal durchstarten und lieber länger als kürzer arbeiten17.

10. Absicherung nachlassender bis nicht mehr gegebener Arbeitsfähigkeit.
Risikoabsicherungsmodelle arbeiten ebenfalls mit einem Fonds, der al-
lerdings nur bei Bedarf angezapft werden kann, wodurch nur ein Teil
der Belegschaft in dessen Genuss kommt, und zudem innerbetrieblich
anhand definierter Kriterien entschieden werden muss, ob und wann
die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind.

11. Schaffen von Entlastung für bestimmte Bedingungen (alter(n)sgerech-
te Arbeitszeitregulierungen, z.B. bei Vollkonti-Schicht, Dauer-Nacht-
schicht etc.) und ab einem definierten kalendarischen Alter. Die De-
mografieverträge der Chemie haben hierfür wöchentliche Stundenre-
duktionen vorgesehen, die zu Freischichten zusammengefasst werden
können. Dadurch entsteht Erleichterung im laufenden Arbeitsbetrieb,
aber kein vorgezogener Ruhestand. Die Akzeptanz dieser Regelungen
ist insgesamt auch bei Jüngeren gut, wenngleich es gelegentlich orga-
nisatorische Herausforderungen in den Betrieben gibt und die Frei-
schichten etwas despektierlich als „Grufti-Schichten“ bezeichnet wer-
den18.

12. Management von Umstrukturierungen, technisch-organisatorische An-
passungen an neue Prozessroutinen und die Organisation von Schu-
lungen sowie die Herstellung von Flexibilität und Umstellungsbereit-
schaft, v.a. im fortgeschrittenen Alter. Ein regelmäßiger Schulungsbe-
darf ergibt sich ferner aus rechtlichen Sicherheitsvorgaben und Zertifi-
zierungsvorschriften (Beispiele Chemie, Auftragsfertigung).

13. mitunter die Durchführung von Orientierungsworkshops im Alter um
die 50 bis 55 Jahre19, um herauszufinden, was nötig wäre von Arbeit-
nehmer- wie Arbeitgeberseite, um die betreffenden Personen bis zur
Rente gesund, qualifiziert und motiviert zu halten, und eine Balance
zwischen privat-lebensweltlichen und dienstlichen Belangen herzustel-
len. Hier geht es u.a. darum, Entwicklungsmöglichkeiten und Lernge-
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legenheiten auch für Personen zu schaffen, die ihre angestrebte Karrie-
restufe längst erreicht haben und nun mehr tun sollen, als zehn Jahre
und länger ohne weitere Entwicklungsperspektive auf die Rente zu
warten (frühe Ansätze: Migros/Schweiz, Siemens Erlangen).

14. Entwicklung und Durchführung vielfältiger gesundheitsorientierter
Maßnahmen aus dem Führungs-, Entspannungs- und Bewegungs-, so-
wie Krankheits-Früherkennungsbereich. Teilweise werden derartige
Angebote von Betriebsexternen durchgeführt, was auch für Präventi-
onsmaßnahmen gegen Burn-out und Mobbing sowie Konfliktmanage-
ment gilt. Für Branchen, in denen kaum Gesundheitsförderungsim-
pulse seitens des Betriebes zu erwarten sind (Beispiel kleinbetriebliche
Gastro), wäre laut Indigho-Projektgruppe an den Aufbau von individu-
ellen Gesundheitsressourcen in der Ausbildung und durch Beratung
für Quereinsteiger*innen zu denken20.

15. Zusatzangebote im Concierge-Bereich zur Entlastung Beschäftigter
von haushaltsnahen Aufgaben (z.B. über die Firma buchbarer Wäsche-
service, Kantinenessen zum Mitnehmen, Putzservice o.Ä.).

Die selektive Auflistung zeigt, dass nur ein kleinerer Teil der Maßnahmen
„speziell für Ältere“ definiert ist (wie Freischichten und Altersteilzeit), ein
Großteil jedoch allen Belegschaftsgruppen unabhängig vom kalendari-
schen Alter zugänglich ist (was im Bereich „Fortbildungen auch für Älte-
re“ keine Selbstverständlichkeit darstellt und auch von den älteren Beleg-
schaftsangehörigen nicht überall mit offenen Armen begrüßt wird21). Das
AGG erschwert es hier offenbar nicht nur, Ältere zu diskriminieren, son-
dern ebenso auch Jüngere, weshalb Maßnahmen speziell für Ältere in den
Betrieben oftmals kritisch gesehen werden22. In Untersuchungen des re-
präsentativen Betriebspanels des IAB gaben stets um die 20% der Unter-
nehmen an, Maßnahmen dezidiert für Ältere vorzuhalten, was aber zu-
gleich auch bedeutet, dass die Nennung pro Einzelmaßnahme (und damit
deren jeweiliger Verbreitungsgrad) noch geringer ist. Laut EBA-Studie23

machen die anderen Firmen nicht etwa gar nichts, sondern sie lassen ihre
Personalmaßnahmen lediglich nicht unter den Labeln „Altersmanage-
ment“ oder „für Ältere“ laufen, was letztlich auch als diskriminierend
empfunden werden könnte. Hier ist auf eine interessante Studie von Hen-
ner Hentze et al. zu verweisen, in der Personen befragt wurden, die inner-
halb der vorausgegangenen zwei Jahre in den Ruhestand eintraten24. Diese
sprachen sich für kompetenz- und erfahrungsbasierte Tätigkeiten aus an-
stelle klassischer Schon-Arbeitsplätze oder Maßnahmen „für Ältere“25. Den
Befragten war es ferner ein Anliegen, ihr Wissen innerhalb ihres Betriebes
weitergeben zu dürfen, sowie dass es wertschätzende Verabschiedungsri-
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tuale im Betrieb geben solle. Hierin ist ebenso ein wichtiger Grund zu se-
hen, warum die Deutsche Rentenversicherung im Zuge der Verbesserung
der Arbeitgeberberatung im demografischen Wandel ein „Generationen-
management im Arbeitsleben (GeniAL)“ etabliert hat (auch und vor allem
mit Fokus auf dem Mit- und Nebeneinander der Alterskohorten)26. Mit
Blick auf die Implementationsschwierigkeiten im Modell der Arbeitsfähig-
keit setzen Conrads et al. (2014) für die Metallindustrie auf sozialpartner-
schaftliche Betriebsvereinbarungen, die neben Maßnahmen eine breite
Aufklärungs- und Informationskampagne enthalten (Schlagwort: „Demo-
grafiearena“ mit arbeitsplatznahen Schulungen eines Großteils der Beleg-
schaften auf dem Werksgelände).27

Zum Altersmanagement gehört auch noch die Frage der Ruhestands-
vorbereitung mit Unterstützung bei der Statuspassage in Rente und der
Suche nach neuen Aufgaben, die idealerweise schon vor dem Rentenein-
tritt eingeleitet werden sollten.

Regelungsbeispiele aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen im Lichte
des wissenschaftlichen Forschungsstandes

Im nachstehenden, notwendigerweise selektiven Kapitel werden einige be-
kanntere und weniger bekannte Branchenbeispiele herausgegriffen, und
hierbei auch auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei deren
Durchsetzung verwiesen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es oftmals inter-
essanter, wie Mindeststandards guter Arbeit in schwierige Branchen und
Tätigkeitsbereiche gebracht werden konnten, als gute Praxisbeispiele lu-
krativer Branchen mit hohem Fachkräfteanteil und etablierten Mitarbeiter-
vertretungen aufzulisten.

Einzelansätze zur Verankerung von Aspekten guter Arbeit in Tarifver-
trägen existieren seit den 1970er-Jahren, und manche Themenfelder wie
Mitbestimmung, Schutz vor Machtmissbrauch und sexueller Belästigung
wurden bereits um 1900 diskutiert28. Explizit unter dem Terminus „Demo-
grafietarifverträge“ werden zumeist genannt: Metall 2006 (im NRW-plus-
Gebiet)29; Chemie 2008, 2012 und 2016; Verkehr (Entwurf für Hamburg30

und Schleswig-Holstein 2010); Öffentliche Wasserwirtschaft 2012; Uni-Kli-
niken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm 2013; ÖPNV 2014; Pa-
pierindustrie 2014; Genossenschaftsbanken 2014; Holz und Kunststoff ver-
arbeitende Industrie 2016; Energiewirtschaft 201631.

Um Spielraum für einzelbetriebliche Besonderheiten und deren Ausge-
staltung zu lassen, geben qualitative Tarifverträge einen Handlungsrahmen
vor (im Sinne der sog. „weichen Koordinierung“), der dann in den Betrie-

3.
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ben mit Leben gefüllt werden muss (dezentrale Konkretisierung). Hierzu
bedarf es oftmals Wahloptionen, um betrieblichen Besonderheiten gerecht
werden zu können.

Prozesstarifverträge stoßen Prozesse an und sind getragen von der Hoff-
nung auf eine Entwicklung Lernender Systeme und weiterer Schritte im
Zeitverlauf. Hier lässt sich ein Schwenk von der Frage „Was soll gemacht
werden?“ (mit Fokus auf Handlungsfeldern und Instrumenten) hin zu
„Wie soll Demografie-bezogenes Denken und Handeln im Sinne einer län-
gerfristigen Personalpolitik initiiert und verankert werden?“ konstatieren.

Tarifverträge wirken nicht nur bezüglich der Mitgliedsunternehmen,
sondern strahlen oftmals auch auf weitere Firmen aus, die zumindest Teile
davon übernehmen (Impulsfunktion).

Große Unternehmen haben oft eigene Tarifverträge und Konzernbe-
triebsvereinbarungen (wie Post, Bahn, Einzelhandelsketten), wobei nicht
alle Konzernteile jeweils auch alle Regelungen übernehmen (Beispiel
Deutsche Bahn).

In kleineren und mittleren Unternehmen finden wir eine Reihe von
Einzelmaßnahmen, die jedoch nur selten systematisch miteinander ver-
zahnt sind. Die Maßnahmendichte korreliert hier mit der betriebswirt-
schaftlichen Situation und den qualitativen wie quantitativen Personalres-
sourcen.

 
Folgende Regelungsbereiche sind festzustellen:

• Bestandsaufnahmen („Altersstrukturanalyse“ oder „Demografieanaly-
se“, auch nach Abteilung und Qualifikationsgruppe; Tätigkeitsanalysen
und Gefährdungsbeurteilungen32; Qualifikationsanalysen inklusive des
künftig ermittelten Bedarfs).

• Vorgaben zur Kooperation und Deutung der Befunde (einvernehmlich
durch Betriebsleitung, Personalabteilung und Betriebsrat; Datenbereit-
stellung).

• Verbesserung von Führung, Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingun-
gen, Ergonomie (bspw. Lärmschutz, Beleuchtung).

• Finanzierungsgrundlagen der Maßnahmen (z.B. Demografiefonds, Le-
benszeitkonto, Einzahlmodalitäten, mögliche Mittelverwendung, Fra-
gen der Mitnahmemöglichkeit von Ansparfonds – sog. „Portabilität“ −,
bis hin zur Vererbung angesparten Kapitals); hierunter fallen auch Aus-
stiegsklauseln unter bestimmten Voraussetzungen (Exit-Optionen).

• vorgesehene Nutzungsvarianten und Anspruchsvoraussetzungen, bei-
spielsweise die Regelung von Entlastungszeiten (wie Freischichten, Al-
tersteilzeit – auch im Blockmodell, bezahlte Freistellung für Gesund-
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heitstage) bei bestimmten Tätigkeiten/Arbeitsvarianten und oder ab
einem bestimmten Alter – teilweise auch mit nach Alter gestaffelten
Ansprüchen33 (z.B. Busfahrer*innen, bei Nachtschichten und im Voll-
konti-Schichtmodus; teils nach kalendarischem Alter geregelt und teils
nach der Dauer der Ausübung eines bestimmten Tätigkeitsformats).
Eine Besonderheit der Entlastungsvereinbarung stellen in den letzten
Jahren erkämpfte Vereinbarungen in Krankenhäusern für den Fall
einer bestimmten personellen Unterbesetzung dar, denen zufolge dann
Abteilungen geschlossen werden müssen34.

• zur ortsflexiblen Arbeitszeit bei der Telekom (Regelungen für Anwe-
senheit am Arbeitsplatz und für mobiles Arbeiten mit „doppelter Frei-
willigkeit“ für die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite)35.

• finanzieller Ausgleich für Phasen mit reduzierter Arbeitszeit wegen Er-
ziehung und Pflege, Weiterbildung oder Sabbatical, aber auch zur Ent-
geltsicherung bei reduzierter bzw. modifizierter Leistungsfähigkeit
(und beispielsweise einem Wechsel vom besser bezahlten und an-
spruchsvolleren Akkord-Modus in den Zeitlohn-Bereich)36. Zu finden
sind auch Regelungen für die Anrechnung von Familienzeiten, die
dann ganz oder teilweise wie Betriebszugehörigkeitszeiten gerechnet
werden37.

• Regelungen zum Einbezug Leistungsgewandelter mit Faktor-Anrech-
nung im Gruppenakkord38.

• Umsetzungshinweise und Unterstützungsangebote bei der Realisierung
tarifvertraglicher Regelungen.

 
Feststellen lassen sich bestimmte Trends:

• Weg von Vorruhestandsoptionen und Frühverrentung hin zu Entlas-
tungszeiten entsprechend einem bestimmten Alter und/oder Tätigkeits-
bereich (Beispiel Verkehrsbetriebe).

• Öfters finden sich Optionen ähnlich reduzierter Vollzeit im Umfang
von 80%, wobei die Arbeitszeitreduktion teilweise von Arbeitgeberseite
kompensiert wird. In der BA erfreut sich das 9/10tel-Arbeiten (mit etwa
20 mehr freien Tagen pro Jahr) einer gewissen Beliebtheit.

• Erhebliche Unterschiede zeigen sich je nach Branche, beispielsweise im
Vergleich von Gastronomie und Einzelhandel mit Chemie und Elek-
tro, sowohl was Belegschaftszusammensetzungen und Betriebsgrößen
anbelangt, aber auch bezüglich der Alterszusammensetzung und des
Frauen- und Teilzeitanteils, der Frage von Betriebskontinuität oder dis-
kontinuierlichen Erwerbsbiografien, wie auch der unterschiedlichen
Stärke von Betriebsräten (so überhaupt vorhanden). Während in der
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Gastronomie und im Einzelhandel viele soziale Kompetenzen wie Kun-
denorientierung nötig sind, aber nicht unbedingt lange Ausbildungen,
setzen fordistische Branchen eher auf formale Ausbildungsgänge und
möglichst langfristige Betriebszugehörigkeit, kennen aber keine Ju-
gendlichkeitserwartung. In ersteren Branchen arbeiten mehr jüngere
Menschen, mehr Frauen und mehr Teilzeitbeschäftigte, es gibt mehr
Personen mit diskontinuierlichen Lebensläufen und insgesamt schwä-
chere Betriebsräte. Aus Arbeitgebersicht dominiert die Vorstellung
einer vergleichsweise leichten Ersetzbarkeit des Personals. Anders stellt
sich die Situation in den fordistischen Segmenten dar: Hier dominieren
idealerweise Berufskontinuität und Vollzeitjob zumindest in den Pro-
duktionssegmenten, hier sind Fachkräfte schwer zu ersetzen und Be-
rufserfahrung stellt einen eigenen Wert dar und führt zur Wertschät-
zung älterer Beschäftigter39. Betriebsräte sind hier verhältnismäßig
stark, was u.a. auch an stabileren und größeren Firmen liegt. Je größer
der Betrieb, umso ausdifferenzierter und fachlich versierter ist i.d.R.
auch die Personalabteilung. Je nach Branche dominieren eher Konsens-
Orientierung (Chemie) oder Konfrontation (Metall).

• Interessant zu sehen sind tarifpolitische Auseinandersetzungen in Bran-
chen, bei denen Lohn und Arbeitsbedingungen nicht dem freien Markt
überlassen, sondern zumindest auch politisch festgesetzt werden wie
im Krankenhaus- bzw. Pflegebereich. Offenbar folgen hier einer zuneh-
menden öffentlichen Wertschätzung Taten erst dann, wenn entspre-
chender Druck aufgebaut wird. Fachkräfte zeigen sich hier nicht mehr
länger gewillt, widrige Arbeitsbedingungen und personelle Unterbeset-
zung hinzunehmen, zumal letztere mit hohen Risiken für die Gepfleg-
ten einhergeht (Stichwort: „gefährliche Pflege“). Fortschritte sind zwar
festzustellen und schlagen sich auch in Tarifverträgen nieder, doch
macht sich Ernüchterung breit, wenn man betrachtet, wie lange kriti-
sche Pflegebedingungen schon öffentlich diskutiert werden.40

Verlässt man die Perspektive der unternehmensübergreifenden Tarifverträ-
ge und begibt sich auf die einzelbetriebliche Ebene, so stößt man teils auf
Konkretisierungen tarifvertraglicher Rahmenvorgaben (inklusive Options-
klauseln), und teils auf unternehmensindividuelle bzw. auch auf an Tarif-
verträge angelehnte Maßnahmen (selbst bei nicht tarifvertraglich gebunde-
nen Firmen).
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Arbeitszeitregelungen spiegeln einen Spagat zwischen betrieblichen
und Mitarbeiter*innen-Bedürfnissen. Hier zeigt sich ein Flexibilisierungs-
trend in zwei Richtungen: Einerseits sind Entgrenzungen festzustellen, et-
wa was Ladenöffnungszeiten, Events, ÖPNV, und Care-Aufgaben anbe-
langt, und andererseits ergeben sich hieraus neue Möglichkeiten bedürf-
nisorientierter Arbeitszeitmodelle. Wenngleich immer noch auf niedrigem
Niveau, geht der Trend zumindest bei großen Betrieben bzw. Unterneh-
men in Richtung Unterstützung bei Pflegeaufgaben und Kinderbetreuung,
und zur Mitarbeiter*innen-Anbindung während Familienpausen zum Er-
halt betriebsbezogenen Wissens und aktueller Qualifikation. Ein wichtiges
Thema ist die Kinderferienbetreuung, die auch aus Demografiefonds
(mit)finanziert werden kann. Die Bundesagentur für Arbeit unterhält im
Rahmen ihres sog. „Lebensphasenorientierten Personalpolitikmodells“
einen Organisationsservice Kinder & Pflege (OKiP) in Kooperation mit
der Arbeiterwohlfahrt41 und reagiert damit zugleich auf den Sachverhalt,
dass immer häufiger betagte Eltern und Kinder- wie Enkelgenerationen an
unterschiedlichen Orten wohnen und daher letztere kaum in der Lage
sind, Pflege am Wohnort der Eltern oder Großeltern zu leisten. Ein weite-
rer Trend, der diesbezüglich der Betrachtung wert ist, besteht darin, dass
heute mehr Frauen erwerbstätig sind als früher und es zudem wegen ver-
mehrter Ein-Kind-Familien immer weniger Onkel und Tanten gibt, sodass
das innerfamiliäre Kinderbetreuungspotenzial durch Großeltern u.a. Ver-
wandte enorm geschrumpft ist, weshalb es betrieblicher Unterstützung
mit Flexibilitätspuffern und kreativen Lösungen bedarf, wovon nicht nur
Alleinerziehende profitieren.
• In Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Synchronisierung le-

bensphasentypischer Herausforderungen mit der Erwerbsarbeit sowohl
in einkommensbezogener wie in arbeitszeitlicher Hinsicht bieten Le-
benszeitkonten vielfältige Möglichkeiten. Im Idealfall gibt es hierzu
eine Anschubfinanzierung durch das Unternehmen und ein Ansparen
der Konten in Geld und Zeiteinheiten durch die Beschäftigten. Über
kontinuierliches Ansparen sollten sich dann Betreuungs- und Pflegezei-
ten, aber auch Weiterbildungskorridore finanzieren lassen.

• Aus dem Bereich der Chemie zeigen integrierte Safety-Health-Environ-
ment-Ansätze in Richtung mehr Achtsamkeit im idealerweise pflegli-
chen Umgang mit Ressourcen jeglicher Art. Aus Demografietöpfen las-
sen sich u.a. Massage- und Fitnessangebote, Beteiligungen an Firmen-
läufen und bisweilen sogar Nutzungsmöglichkeiten von Sportstätten
für Angehörige der Beschäftigten mitfinanzieren. Hinsichtlich der Le-
benszeitkonten lautet eine Erkenntnis, dass Jüngere hierfür leichter zu
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gewinnen sind, wenn deren Nutzung nicht erst im reifen Erwerbsalter
möglich ist, sondern auch schon früher (etwa bei Kinderbetreuungs-
und Pflegeaufgaben, Weiterbildungsfreistellungen u.Ä). Damit verbun-
den ist eine Fokuserweiterung von der späten Erwerbsphase hin zum
gesamten Lebenszyklus und hin zu Vereinbarkeits- u. a. Diversityfra-
gen, die auch das Arbeitgeberinteresse einer Ausstrahlwirkung nicht
nur für Ältere bedienen42.

• Die ganze Lebensspanne in den Blick nimmt auch der Bahntarifvertrag
zwischen DB-Konzern, EVG und dem Arbeitgeberverband MoVe
(2013/2016). Hier finden sich Überlegungen und Regelungen zur Re-
krutierung von Auszubildenden, zur Lebensphasen- und Lebenslaufge-
rechtigkeit mit Kinderbetreuung und Pflegeunterstützung, bis hin zu
Altersfreischichten und einer „besonderen Teilzeit im Alter“ und klar
geregelten Angeboten für Leistungsgewandelte. Angestrebt wird eine
Trias von gestärkter Arbeitgeberattraktivität, erhöhter Mitarbeiterzu-
friedenheit und geförderter Demografiefestigkeit. Das Unternehmen
gibt hier ein Commitment ab zur dauerhaften Belegschaftsbindung und
einer Verantwortungsgemeinschaft für die Beschäftigungsfähigkeit der
Mitarbeiter*innen. Hierzu gehören u.a. konzerninterne Jobbörsen und
eine eigene Zeitarbeitsfirma, eine Sicht auf externe Zeitarbeiter*innen
als potenzielle künftige Dauermitarbeiter*innen sowie wissenschaftsge-
stützte Profi-Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Kon-
zerneigene Umsetzungsunterstützer*innen und Konfliktmediator*in-
nen helfen bei der Realisierung. Bildungsangebote zur Kommunikati-
on in Krisensituationen (etwa gegenüber aufgebrachten Kunden) sowie
zum Erhalt der psychischen Gesundheit und zur Stärkung körperlicher
und geistiger Fitness runden die Personalmaßnahmen ab. Deren Wir-
kungen werden evaluiert43.

• Ein interessantes Beispiel für die Sicherung von Mindeststandards guter
Arbeit bei gleichzeitiger Vermeidung von Dumping-Konkurrenz bei
Ausschreibungen sind die Regelungen für Bodenverkehrsdienste am
Münchner Flughafen mit arbeitsmedizinischen und qualifikatorischen
Mindeststandards44. Beim Gepäckmanagement werden beim Be- und
Entladen von Flugzeugen pro Arbeitskraft und Schicht bis zu 1500 Ge-
päckstücke im Gesamtgewicht von ca. 22 Tonnen händisch bewegt,
und das auch noch teilweise in gebückter Haltung. Somit handelt es
sich um einen Tätigkeitsbereich, der nahezu klassisch ist für ver-
schleißintensive und alternskritische Tätigkeiten, die ob überschauba-
rer qualifikatorischer Anforderungen gut an externe Dienstleister*in-
nen vergeben werden könnten, unter denen derjenige mit dem güns-
tigsten Preisangebot den Zuschlag erhalten würde. Der niedrigste Preis
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dürfte jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nur mit gering entlohnten
Beschäftigten und einem entsprechend hohen Anteil an Personen mit
Migrationshintergrund und einer allenfalls schwachen Mitarbeiterver-
tretung zu erreichen sein. Mithilfe wissenschaftlicher Unterstützung ge-
lang es am Münchner Flughafen, über Regelungen hinsichtlich arbeits-
medizinischer und qualifikatorischer Mindeststandards Dumping-Kon-
kurrenz zu vermeiden und für ein Minimum an guten Arbeitsbedin-
gungen zu sorgen45.

• Nicht jeder Betrieb braucht für alle denkbaren Bedürfnisgruppen Rege-
lungen, sondern kann sich sein individuelles Maßnahmen-Portfolio
nach Bedarf zusammenstellen. Wichtig dabei wäre, dass Gruppenbe-
dürfnisse nicht gegeneinander ausgespielt werden (was beispielsweise
dann der Fall wäre, wenn „Familienfreundlichkeit“ zulasten kinderlo-
ser Personen ginge), und dass Unterschiede nicht starr wahrgenommen
und betreffende Personen(gruppen) nicht in Schubladen eingeteilt
werden. Bedeutsam ist hierbei, wie mit derartigen Spannungslinien
bzw. Konflikten betriebsintern umgegangen wird, und wie Demokra-
tiegrundlagen, wie betrieblicher Gesundheitsschutz, wie Minderheiten-
schutz betriebsintern kommuniziert und geregelt werden. Derlei Fra-
gen verweisen wiederum darauf, dass Herausforderungen, mit denen
die allermeisten Unternehmen eigenverantwortlich im Alltag gut zu-
rechtkommen, nicht im Tarifvertrag verankert werden müssen. Hier
wäre das Thema „Delegitimation durch Überregulierung“ angespro-
chen (in Analogie zum „Veggie Day“ der Grünen, der nicht an inhaltli-
chen Fragen gescheitert ist, sondern daran, dass sich Menschen unger-
ne bevormunden lassen; analoge Beispiele richten sich auf Sport und
Bewegung, die Wahl des Verkehrsmittels zur Arbeit, und bisweilen so-
gar das Nutzen ergonomischer Hebe- und Tragehilfen und/oder Sicher-
heitsvorschriften. Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz von Akti-
vitäten des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder des Demogra-
fiemanagements sind daher sehr bedeutsam für eine gute Zielerrei-
chung46).

• Schwierig bis kaum zu regeln sind Bereiche wie in der überwiegend
kleinbetrieblichen Gastronomie-Branche, die gekennzeichnet ist von
untypischen Arbeitszeiten (auch abends und am Wochenende), kun-
deninduzierten und damit volatilen Nachfrageströmen und Stoßzeiten,
Multitasking-Anforderungen, vielen Teilzeit- und geringfügig Beschäf-
tigten, einem hohen Gastarbeiter*innen- bzw. Migrant*innenanteil,
einer hohen Konkurrenz und zahlreichen Marktein- und -austritten
entsprechender Firmen, einer geringen Mitarbeiterbindung an die Fir-
men als Strukturprinzip und allgemein wenig formalen Qualifikations-
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anforderungen für die Ausübung der Tätigkeit. Impulse zur Personal-
entwicklung müssten hier vor allem von außen kommen, z.B. durch
Ausbildung, Beratung, Dachverbände47.

Zusammenfassende Deutung zum Stand der Umsetzung betrieblicher
Demografiepolitik

Gezeigt werden sollte, dass es weiterhin alters- und alternskritische Tätig-
keitsfelder mit unterschiedlicher körperlicher, psychischer und mentaler
Beanspruchung gibt und auch künftig geben wird. Diese gilt es mit den
Dimensionen des „Hauses der Arbeitsfähigkeit“ und wissenschaftsgestütz-
ten wie unter Beteiligung von Mitarbeitervertretungen und Mitarbeiter*in-
nen entwickelten Handlungsansätzen zu analysieren und soweit möglich
zu humanisieren. Eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit im reiferen Er-
werbsalter ist dabei wesentlich als Folge widriger Arbeitsbedingungen und
in früheren Erwerbsphasen unterbliebener Investitionen in Humanres-
sourcen zu verstehen. Demografieorientierung erstreckt sich neben Fragen
im Kontext des Älterwerdens im Betrieb auch auf weitere Diversity-Fragen
wie die Unterstützung von Care-Aufgaben, interkulturelle Kooperation
und behinderungsgerechte Arbeitswelt- und Arbeitsplatzgestaltung, sowie
Inklusionsanliegen jeglicher Couleur. Die Überwindung des wissenschafts-
segmentären Feldes der Alters- und Alternsforschung und deren Erweite-
rung hin zu vielfältigen HR-Aufgaben und Erwerbsbiografiegestaltung
auch unter Einbezug typischer Lebensphasen, Fortbildungs- und Umschu-
lungsaufgaben und Gesundheitserhalt, also zu Diversity-Management im
weiteren Sinne, wird den betrieblichen Herausforderungen eher gerecht.
Hierdurch wird ein Gegeneinander-Ausspielen unterschiedlicher Alters-
gruppen, kontinuierlich und temporär Beschäftigter, divergenter Ge-
schlechter, sowie von Personen mit und ohne aktuelle Verantwortung für
abhängige Angehörige vermieden.

Aus wissenschaftlicher Sicht wird deutlich, dass betriebsindividuelles
Lernen über mehrere Stufen hin zu einem integrierten lernenden System
wünschenswert wäre und prozessualer Unterstützung inklusive einer In-
formations- und Weiterbildungsstrategie bedarf. Der Unterstützungsbedarf
gilt umso mehr, je kleiner die Unternehmen und je geringer die quantitati-
ven und fachlichen Personalmanagement-Ressourcen im jeweiligen Be-
trieb sind. Besonderes Augenmerk benötigen Tätigkeitsbereiche, die mit
hohen Arbeitsbelastungen und zugleich niedrigen qualifikatorischen Vor-
aussetzungen einhergehen. Von Relevanz ist dies insbesondere dann,
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wenn die jeweilige Branche eher wenig lukrativ ist, und deshalb kaum fi-
nanzielle Mittel für Personalmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Beratungs- und Fachleutenetzwerke und entsprechende Institutionen
(wie BAuA/INQA, ddn) sind gefordert, bei der Erschließung und dem Auf-
bau demografiebezogenen Managementwissens mitzuhelfen, und dabei
die Besonderheiten von Branchen und Betriebsgrößen mit im Blick zu ha-
ben. Die Verantwortung für eine Kooperation zwischen den Personalfach-
leuten von Arbeitswissenschaftler*innen bis Arbeitsmediziner*innen auf
der einen und den betrieblichen Akteuren auf der anderen Seite ist sowohl
Bring- wie Holschuld. An Modellen und Instrumenten mangelt es nicht,
wie die BAuA-Toolbox, das Haus der Arbeitsfähigkeit, PsyGA, der Gewerk-
schaftsdiskurs um gute Arbeit, WAI/ABI, Altersstrukturanalysen, Arbeits-
platzstrukturanalysen, Gefährdungsbeurteilungen, Qualifikationsanalysen,
Diversity-Zirkel, Analysen von Fluktuations- und Abwesenheitszahlen zei-
gen. Für Tarifkommissionen und die in diesen Tätigen besteht die Heraus-
forderung jedoch darin, dass die meisten Instrumente erst bei professionel-
ler Anwendung und Deutung der damit zutage geförderten betriebsbezo-
genen Zahlen sowie bei einer hohen Mobilisierung und Beteiligung der
Beschäftigten nennenswerte Wirkungen entfalten. Entsprechend zeichnet
sich ein Trend zu Prozesstarifverträgen ab, d.h. neben den Zielen müssen
die Wege dorthin konkretisiert und die Umsetzungsakteure instruiert, un-
terstützt und begleitet, sowie die Beschäftigten auf breiter Basis in ein
Kommunikationsmanagement eingeflochten werden. Die Branchen- und
Firmenbeispiele machen deutlich, dass dies dann erleichtert wird, wenn es
Unterstützung von der Firmenleitung und eine beteiligungsorientierte
Managementkultur gibt, die Beschäftigte als „Experten ihrer Arbeit“ be-
trachtet und mit ihnen einen anerkennenden Erfahrungsaustausch be-
treibt48, wenn Antreiber*innen sowohl aus der Firmenleitung wie aus der
Personalabteilung und dem Betriebs- oder Personalrat kommen, und
wenn bereits Funktionsabteilungen bestehen, an die neue Prozesse (inklu-
sive Ausschüsse und Zirkel) angedockt werden können, und die bereits
eine gewisse Prozesserfahrung haben. Idealerweise besteht zwischen den
betrieblichen Akteuren trotz unweigerlicher Interessengegensätze und
Konflikte in manchen Bereichen ein Mindestmaß an Kooperationsfähig-
keit und Vertrauen.

Die im Schrifttum dokumentierten guten Praxis-Beispiele, insbesondere
was systemisch integrierte Handlungsansätze und Maßnahmenbündel be-
trifft, entstammen im Regelfall Großunternehmen mit gut ausgebildeten
Fachkräften, an deren Gewinnung und Bindung auch den Firmenleitun-
gen gelegen ist. Geht man nun der Frage nach, wie weit das Demografie-
management in mittelgroßen Betrieben von 50 bis 1000 Beschäftigten ge-
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diehen ist, ist man auf branchenbezogene Analysen mit zumindest auch
qualitativen Analyseteilen verwiesen. Nimmt man die Chemie als Vorzei-
gebranche mit schon früher Sensibilität für Demografiefragen, so darf an-
genommen werden, dass Befunde aus diesem Segment zumindest dahinge-
hend Gültigkeit beanspruchen können, dass andere Branchen auch nicht
weiter sein dürften. Feststellen lässt sich für mittelgroße Betriebe der Che-
mischen Industrie:
• Der demografische Wandel ist in den Betrieben zumeist bereits spür-

bar, beispielsweise in dem Sinne, dass sich nicht mehr automatisch ge-
nügend Lehrstellensuchende bewerben und der Betrieb nur noch aus-
wählen muss, wie das früher oft der Fall war, weshalb nun gezielte Re-
krutierungsmaßnahmen über mehrere Kanäle entwickelt und gepflegt
werden müssen. Problemdruck alleine führt jedoch noch nicht auto-
matisch zu proaktivem Handeln; hierzu bedarf es der Anstöße, Gele-
genheitsstrukturen und Umsetzungsprotagonist*innen, sowie gerade in
kleineren und mittelständischen Unternehmen bisweilen auch externer
fachlicher Hilfe.49

• Ein in sich integriertes Demografiemanagement-System ist sehr selten;
stattdessen dominieren Einzelmaßnahmen, die sich von Betrieb zu Be-
trieb unterscheiden, und insgesamt stark pfad- und ressourcenabhängig
sind.50

• Sowohl der Personalaufbau wie der Personalabbau werden zur demo-
grafischen Gestaltung der Belegschaft genutzt.

• Demografieverträgen kann eine Anstoß- und Begleitwirkung („Nud-
ging“) zugesprochen werden.

• Gesundheitsförderansätze sind teilweise beliebig und selten tätigkeits-
rückgebunden. Verbreitet erscheint die Haltung zu sein, dass jegliche
Maßnahme irgendwie helfe. Jenseits primärpräventiver Bemühungen
zeigen sich kaum Angebote für gesundheitlich bereits Angeschlagene.
Kritisch betrachtet ließen sich manche Maßnahmen auch als Symbol-
politik bezeichnen.

• Unternehmen kümmern sich im Mittel immer noch (zu) wenig um
Care-Fragen. Diese werden meist als Privatsache eingestuft, oder aber
als „quantitativ zu unerheblich, um sich damit zu befassen.“ Auch
wenn zeitgleich oft nur einige wenige Personen mit Pflegekonstellatio-
nen betraut sind, würde ein erweiterter Blick auf einen Zehnjahreszeit-
raum zeigen, dass ein ganz erheblicher Teil der 50plus-Beschäftigten ir-
gendwann Pflegeaufgaben managen muss.
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• Demografiefonds51 werden nicht nur für Ältere ausgegeben (z.B. für
Freischichten), sondern auch im Sinne des o.g. Lebensphasen- bzw. Di-
versity Managements verwendet.

• Eine Humanisierung von Arbeitsformaten erfolgt oftmals bei der Inbe-
triebnahme neuer Anlagen; allerdings sind es oft die Älteren, die noch
an den älteren Produktionsstraßen arbeiten.

• Eine fachliche externe Unterstützung wird meist erst ab einem mittle-
ren Personalmanagement-Niveau gezielt gesucht und miteinbezogen;
darunter dominiert eine (meistens reaktive) Einzelfallbehandlung von
Personalfragen, die meist im Konsens von Betriebsleitung, Personalma-
nagement und Betriebsrat entscheidet, aber kein lernendes System ent-
wickelt.

• Fachliche Impulse gehen einmal von der Betriebsleitung, einmal von
der Personalabteilung und einmal vom Betriebsrat aus – je nach Erfah-
rung, Netzwerkkooperationen und fachlichem Hintergrund.

• Auf allen o.g. drei Seiten herrscht eine gewisse Vorsicht, Maßnahmen
mit ungewisser Erfolgswahrscheinlichkeit anzustoßen, weil damit je-
weils Delegitimationsrisiken einhergehen. Das gilt auch für in der Um-
setzung komplizierte Maßnahmen, beispielsweise mit Einzelfallent-
scheidungen darüber, wer in den Genuss bestimmter Maßnahmen
kommt und wer nicht. Universalmaßnahmen sind demgegenüber be-
liebter.

• Ältere sind in Maßnahmen zur Weiterbildung und zur Gesundheitsför-
derung mit eingebunden, es finden sich – abgesehen von Freischichten
– jedoch nur wenig spezifische Maßnahmen exklusiv für Ältere, nicht
zuletzt aus Angst vor AGG-Verstößen, falls Maßnahmen als einseitige
Bevorzugung einer Altersgruppe ausgelegt werden würden.

• Körperorientierte Maßnahmen, beispielsweise Massagen gegen Fehlbe-
lastungsstörungen, sind deutlich verbreiteter als salutogenetische bzw.
präventive Maßnahmen im psychischen Bereich, beispielsweise zur
Stressbelastungsreduktion.

• Auffangklauseln, die dann greifen, wenn keine kreativere betriebliche
Lösung gefunden wurde, definieren Mindeststandards und, prozessual
betrachtet, erste Entwicklungsstufen eines Demografiemanagements.

• Kranken(rückkehr)gespräche („Willkommensgespräche“) und Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement sind nicht überall verbreitet und bei
Belegschaftsangehörigen auch nicht überall akzeptiert (insbesondere
bei psychischen Belastungen im Arbeitssetting). Ungünstige Interakti-
onsbeziehungen und psychische Belastungen scheinen ein Tabu-Thema
zu sein und werden i.d.R. erst angegangen, wenn ein Mindestmaß an
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gegenseitigem Vertrauen zwischen der betreffenden Person und weite-
ren betrieblichen Akteuren besteht.

• Altersstrukturanalysen gehen mitunter über reine Zahlenkonglomerate
(ohne strategische Deutung und Maßnahmenentwicklung) nicht hi-
naus. Gelegentlich wurden Zahlen zwar erfasst, aber nicht an den Be-
triebsrat weitergegeben.

• Selbst in Vorzeigebetrieben findet man Personalverantwortliche, die
sich außerstande sehen, ihren im Branchenvergleich (zu) hohen Kran-
kenstand zu deuten.

• Mitunter stößt man auf betriebliche Arbeitsformate für Ältere und/
oder Leistungsgewandelte, die nicht stigmatisierend sind und gut ange-
nommen werden. Diese entsprechen den in der Studie von Henner
Hentze in Münster ermittelten Wünschen nach einem kompetenzba-
sierten Arbeiten anstelle der Schon-Arbeitsplätze52.

Wissenschaftliche Einschätzungen schwanken bei der Betrachtung kleiner
bis mittelgroßer Firmen zwischen dem Lob für die beobachtbar große und
kreative Vielfalt von Einzelmaßnahmen53 trotz der zusammenfassenden
Diagnose eines empirischen „Stückwerks“, und der deshalb überwiegen-
den Kritik an einer mangelnden systematischen Verzahnung innerhalb ei-
nes strategischen Rahmens54.

Mit Colin Crouch 2019 lassen sich parallel Verbesserungen und Ver-
schlechterungen in der Arbeitswelt feststellen, d.h. es finden sich sowohl
positive Regulierungs- und Gestaltungsprozesse wie neue Formen der Re-
privatisierung und Ausbeutung. In belastenden Branchen wird oft mit aty-
pischen Beschäftigten (wie in Teilzeit arbeitenden Frauen, Leiharbeiter*in-
nen, Mini-Jobber*innen …) gearbeitet, und dadurch der Erholungsauf-
wand privatisiert und externalisiert.

Tarifpolitische Perspektiven und Handlungsempfehlungen

Es konnte gezeigt werden, dass eine älter werdende und vielfältigere Be-
schäftigtenstruktur angesichts von kleiner werdenden nachwachsenden Er-
werbstätigenjahrgängen einen personalpolitischen Handlungsbedarf auf-
wirft. Dies gilt umso mehr, je verschleißintensiver, alters- und alternskriti-
scher die jeweiligen Tätigkeiten sind. Tarifverträge und Betriebsvereinba-
rungen stellen, neben rechtlichen Vorgaben (z.B. Arbeitszeitgesetz, Be-
triebsstättenverordnung, Betriebsverfassungsgesetz u.Ä.) und bilateraler
deliberativer Aushandlung, wichtige Instrumente zur Festlegung von Ar-
beits- und Rahmenbedingungen dar.
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Das Thema des Alters und des Alterns in Betrieben steht nicht alleine,
sondern in Konkurrenz zu Fragen wie Vereinbarkeit, Arbeitszeitflexibili-
tät, Karrieren nicht nur unilinear und hierarchisch, sondern auch mit flexi-
bleren Verläufen je nach Lebensphase entsprechend dem Modell eines
Klettergerüsts, in dem man auch mal zur Seite und nach unten klettern,
oder eine gewisse Zeit auf einer Stufe verharren kann. Untersuchungen zu
Veränderungen zwischen den Generationen und deren Erwartungen zei-
gen für die beiden jungen Kohorten Y und Z, dass hier erweiterte Forde-
rungen hinsichtlich Work-Life-Balance, vollzeitnaher Teilzeit und einer ega-
litäreren Verteilung reproduktiver und erwerbszentrierter Arbeit zwischen
den Geschlechtern herrschen55. Entsprechend sollten Entlastungsmöglich-
keiten nicht nur gegen Ende des Erwerbslebens, sondern flexibel je nach
Lebensphase ermöglicht und finanzierbar gemacht werden. Demografie-
fonds sind diesbezüglich eine gute Sache, und Freistellungsmöglichkeiten
auch schon in jüngeren Jahren (z.B. für Weiterbildung, Kinderbetreuung
oder Pflege, aber auch für Sabbaticals oder Hausbau) erleichtern lebens-
phasenbezogen die Synchronisierung zwischen privaten und betrieblichen
Belangen.

Das Modell „Haus der Arbeitsfähigkeit“ ist flexibel genug, um auch Pa-
ketlösungen in dem Sinne möglich zu machen, dass eher von der Arbeit-
nehmerseite gewünschte gesundheitsbezogene, Belastungen reduzierende
und kompensierende Maßnahmen im Paket mit zum Teil eher seitens der
Arbeitgeber*innen favorisierten Weiterbildungsanstrengungen auch noch
im reiferen Alter vereinbart werden können.

Neben Vorbildern und guten Praxisbeispielen auf höchster Stufe des
Personalmanagements (siehe Schaubild „Reifegrad“, Phase 4) ist es von be-
sonderer Wichtigkeit, in bis dato verschleißintensiven und wenig tarifver-
traglich geregelten Branchen mit externer fachlicher Hilfe wenigstens die
ersten beiden Stufen zu erreichen. Anderenfalls droht eine Situation, in
der Arbeitnehmervertretungen im öffentlichen Diskurs eher auf die Pro-
bleme der Holzklasse und Arbeitgebervertretungen auf die Errungenschaf-
ten der Champagnerklasse verweisen, und dies das Bild weiterer Segmen-
tierung in abgesicherte Kern- und zwangsflexibilisierte randständige Ar-
beitsmarktsegmente zementieren würde. Prozesstarifverträge sind einer
Schritt-für-Schritt-Entwicklung hin zu einer menschengerechteren Arbeits-
welt dienlich, mahnen Lernende Systeme an und verhindern kurzfristige
Überforderung.

Wenn die Arbeitsformate hinreichend menschengerecht sind, ließe sich
sogar mit Blick in skandinavische Länder56 darüber nachdenken, mit wel-
chen Maßnahmen es gelingen kann, Personen auch noch über ihr offiziel-
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les Rentenalter hinaus auf freiwilliger Basis zum Weiterarbeiten zu moti-
vieren.

Anliegen der Tarifparteien muss es sein, weder durch die Corona-Krise
noch durch die Transformation hin zum Arbeiten 4.0 und einer digitali-
sierten Arbeitswelt Kriterien guter Arbeit infrage stellen zu lassen57, und
stattdessen immer wieder neu zu diskutieren, was gute Arbeit unter modi-
fizierten Bedingungen ausmacht und wie sich eine hinreichende soziale
Absicherung herstellen lässt. Tarifpolitisches wie arbeitswissenschaftliches
Know-how hilft wesentlich dabei, die Aushandlungsprozesse zur Gestal-
tung der Arbeit und ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen zu organisie-
ren und zu moderieren, zu kanalisieren und letztlich in Tarifverträgen und
Betriebsvereinbarungen zu fixieren, deren Umsetzung zu überwachen und
ggf. Nachsteuerungen in die Wege zu leiten. Hierin ist auch der große
Nutzen der letztjährigen Entwicklungen zu sehen, denn die Sozialpartner
haben im Zuge der veränderten Arbeitswelt das „Handlungsrepertoire“
ausgedehnt und gelernt, strategisch neue Anforderungen an tarifliche Ver-
einbarungen (Qualifizierung, Demografie, Gesundheit, Langzeitkonten
etc.) zu implementieren58. Nur wenn das erarbeitete Instrumentarium stra-
tegisch zielführend genutzt wird, wird es möglich werden, Kräften, die die
Corona-Krise dazu nutzen möchten, Arbeitnehmerrechte zurückzufahren
und einem deregulierten Neoliberalismus als vermeintlicher Krisenlösung
das Wort reden, konstruktive und faire tarifpartnerschaftliche Lösungsan-
sätze entgegenzusetzen. Derartige Ansätze schaffen Orientierung in
schwieriger Zeit, grenzen existenzielle Ängste ein und verhindern dadurch
einen Nährboden für extremistische und demokratiegefährdende politi-
sche Bestrebungen.
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